
II.  Resolutionen auf Grund der Berichte des Ersten Ausschusses
54/47 vom 1. Dezember 1999 und 56/16 vom 29. November
2001 und andere diesbezügliche Resolutionen,

sowie unter Hinweis auf den Bericht der im Juli 1979 ab-
gehaltenen Konferenz der Anrainer- und Hinterlandstaaten
des Indischen Ozeans5,

ferner unter Hinweis auf Ziffer 102 des Schlussdokuments
der vom 20. bis 25. Februar 2003 in Kuala Lumpur abgehal-
tenen dreizehnten Konferenz der Staats- und Regierungschefs
der nichtgebundenen Länder6, in der unter anderem vermerkt
wurde, dass der Vorsitzende des Ad-hoc-Ausschusses für den
Indischen Ozean seine informellen Konsultationen über die
künftige Tätigkeit des Ausschusses fortsetzen werde,

betonend, dass konsensuale Ansätze gefördert werden
müssen, welche die Verfolgung solcher Vorhaben begünsti-
gen,

im Hinblick auf die Initiativen, welche die Länder der Re-
gion ergriffen haben, um die Zusammenarbeit, insbesondere
die wirtschaftliche Zusammenarbeit, im Gebiet des Indischen
Ozeans zu fördern, sowie in Anbetracht des möglichen Bei-
trags solcher Initiativen zu den übergeordneten Zielen einer
Friedenszone,

in der Überzeugung, dass die Teilnahme aller ständigen
Mitglieder des Sicherheitsrats sowie der wichtigsten schiff-
fahrtlichen Nutzer des Indischen Ozeans an der Arbeit des
Ad-hoc-Ausschusses wichtig ist und Fortschritte bei einem
für alle Seiten nutzbringenden Dialog zur Schaffung von Be-
dingungen des Friedens, der Sicherheit und der Stabilität in
der Region des Indischen Ozeans begünstigen würde,

in der Erwägung, dass größere Anstrengungen und mehr
Zeit erforderlich sind, um eine zielgerichtete Diskussion über
praktische Maßnahmen zur Herbeiführung von Bedingungen
des Friedens, der Sicherheit und der Stabilität in der Region
des Indischen Ozeans einzuleiten,

nach Behandlung des Berichts des Ad-hoc-Ausschusses
für den Indischen Ozean7,

1. nimmt Kenntnis von dem Bericht des Ad-hoc-Aus-
schusses für den Indischen Ozean7;

2. bringt von neuem ihre Überzeugung zum Ausdruck,
dass die Teilnahme aller ständigen Mitglieder des Sicherheits-
rats sowie der wichtigsten schifffahrtlichen Nutzer des Indi-
schen Ozeans an der Arbeit des Ad-hoc-Ausschusses wichtig
ist und die Einleitung eines für alle Seiten nutzbringenden
Dialogs zur Förderung des Friedens, der Sicherheit und der
Stabilität in der Region des Indischen Ozeans erheblich er-
leichtern würde;

3. ersucht den Vorsitzenden des Ad-hoc-Ausschusses,
seine informellen Konsultationen mit den Mitgliedern des
Ausschusses fortzusetzen und der Generalversammlung auf
ihrer sechzigsten Tagung via den Ausschuss Bericht zu erstat-
ten;

4. ersucht den Generalsekretär, dem Ad-hoc-Aus-
schuss im Rahmen der vorhandenen Mittel auch weiterhin je-
de erforderliche Hilfe zu gewähren, einschließlich der Bereit-
stellung von Kurzprotokollen;

5. beschließt, den Punkt "Verwirklichung der Erklä-
rung des Indischen Ozeans zur Friedenszone" in die vorläufi-
ge Tagesordnung ihrer sechzigsten Tagung aufzunehmen.

RESOLUTION 58/30

Verabschiedet auf der 71. Plenarsitzung am 8. Dezember 2003, ohne Abstim-
mung, auf Empfehlung des Ausschusses (A/58/454, Ziffer 9)8.

58/30. Vertrag über eine kernwaffenfreie Zone in Afrika
(Vertrag von Pelindaba)

Die Generalversammlung,

unter Hinweis auf ihre Resolutionen 51/53 vom 10. De-
zember 1996 und 56/17 vom 29. November 2001 und alle ihre
anderen einschlägigen Resolutionen sowie die Resolutionen
der Organisation der afrikanischen Einheit,

sowie unter Hinweis auf die Unterzeichnung des Vertrags
über eine kernwaffenfreie Zone in Afrika (Vertrag von Pe-
lindaba)9 am 11. April 1996 in Kairo,

ferner unter Hinweis auf die bei diesem Anlass verab-
schiedete Erklärung von Kairo10, in der betont wurde, dass
kernwaffenfreie Zonen, insbesondere in Spannungsregionen
wie dem Nahen Osten, den Frieden und die Sicherheit welt-
weit und in den Regionen fördern,

Kenntnis nehmend von der vom Präsidenten des Sicher-
heitsrats am 12. April 1996 im Namen der Ratsmitglieder ab-
gegebenen Erklärung11, in der es hieß, dass die afrikanischen
Länder mit der Unterzeichnung des Vertrags über eine kern-
waffenfreie Zone in Afrika einen wichtigen Beitrag zur Wah-
rung des Weltfriedens und der internationalen Sicherheit ge-
leistet haben,

in der Erwägung, dass die Schaffung von kernwaffenfrei-
en Zonen, insbesondere im Nahen Osten, die Sicherheit Afri-
kas und die Bestandfähigkeit der kernwaffenfreien Zone in
Afrika festigen würde,

5 Offizielles Protokoll der Generalversammlung, Vierunddreißigste Ta-
gung, Beilage 45 und Korrigendum (A/34/45 und Corr.1).
6 Siehe A/57/759-S/2003/332, Anlage I.
7 Offizielles Protokoll der Generalversammlung, Achtundfünfzigste Ta-
gung, Beilage 29 (A/58/29).

8 Der in dem Bericht empfohlene Resolutionsentwurf wurde im Aus-
schuss eingebracht von Nigeria (im Namen der Mitgliedstaaten der Ver-
einten Nationen, die Mitglieder der Gruppe der afrikanischen Staaten
sind) und Nauru.
9 Siehe A/50/426, Anlage.
10 A/51/113-S/1996/276, Anlage.
11 S/PRST/1996/17; siehe Resolutionen und Beschlüsse des Sicherheits-
rats, 1996.
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1. fordert die afrikanischen Staaten auf, soweit nicht
bereits geschehen, den Vertrag über eine kernwaffenfreie Zo-
ne in Afrika (Vertrag von Pelindaba)9 möglichst bald zu unter-
zeichnen und zu ratifizieren, damit er unverzüglich in Kraft
treten kann;

2. dankt den Kernwaffenstaaten, welche die sie betref-
fenden Protokolle unterzeichnet haben, und fordert diejenigen
Staaten, welche die sie betreffenden Protokolle noch nicht ra-
tifiziert haben, auf, dies so bald wie möglich zu tun;

3. fordert die Staaten, auf die sich das Protokoll III des
Vertrags bezieht, auf, soweit nicht bereits geschehen, alles Er-
forderliche zu tun, um die rasche Anwendung des Vertrags
auf Hoheitsgebiete sicherzustellen, für die sie de jure oder de
facto völkerrechtlich verantwortlich sind und die innerhalb
der Grenzen der in dem Vertrag festgelegten geografischen
Zone liegen;

4. fordert die afrikanischen Staaten, die Vertragspartei-
en des Vertrags über die Nichtverbreitung von Kernwaffen12

sind, auf, soweit nicht bereits geschehen, entsprechend dem
Vertrag umfassende Sicherungsabkommen mit der Internatio-
nalen Atomenergie-Organisation zu schließen und so die Be-
stimmungen des Artikels 9 Buchstabe b und des Anhangs II
des Vertrags von Pelindaba zu erfüllen, sobald dieser in Kraft
tritt, sowie auf der Grundlage des am 15. Mai 1997 vom Gou-
verneursrat der Organisation gebilligten Musterprotokolls13

Zusatzprotokolle zu ihren Sicherungsabkommen zu schlie-
ßen;

5. dankt dem Generalsekretär, dem Vorsitzenden der
Kommission der Afrikanischen Union und dem Generaldirek-
tor der Internationalen Atomenergie-Organisation, dass sie
den Unterzeichnerstaaten des Vertrags gewissenhaft wirksa-
me Unterstützung gewährt haben;

6. beschließt, den Punkt "Vertrag über eine kernwaf-
fenfreie Zone in Afrika" in die vorläufige Tagesordnung ihrer
sechzigsten Tagung aufzunehmen.

RESOLUTION 58/31

Verabschiedet auf der 71. Plenarsitzung am 8. Dezember 2003, ohne Abstim-
mung, auf Empfehlung des Ausschusses (A/58/455, Ziffer 7)14, in der mündlich
geänderten Fassung.

58/31. Festigung der mit dem Vertrag über das Verbot
von Kernwaffen in Lateinamerika und der Kari-
bik (Tlatelolco-Vertrag) geschaffenen Rechtsord-
nung

Die Generalversammlung,

unter Hinweis darauf, dass der Vertrag über das Verbot
von Kernwaffen in Lateinamerika und der Karibik (Tlatelol-
co-Vertrag)15 am 14. Februar 1967 in Mexiko-Stadt zur Un-
terzeichnung aufgelegt wurde,

sowie unter Hinweis darauf, dass in der Präambel zum Tla-
telolco-Vertrag festgestellt wird, dass militärisch entnukleari-
sierte Zonen nicht Selbstzweck, sondern vielmehr ein Mittel
sind, um später eine allgemeine und vollständige Abrüstung
zu erzielen,

ferner unter Hinweis darauf, dass sie in ihrer Resolution
2286 (XXII) vom 5. Dezember 1967 den Tlatelolco-Vertrag
mit besonderer Befriedigung als ein Ereignis von historischer
Bedeutung bei den Bemühungen um die Verhütung der Ver-
breitung von Kernwaffen und die Förderung des Weltfriedens
und der internationalen Sicherheit begrüßte,

unter Hinweis darauf, dass die Generalkonferenz der Or-
ganisation für das Verbot von Kernwaffen in Lateinamerika
und der Karibik 1990, 1991 und 1992 einen Katalog von Än-
derungen16 des Tlatelolco-Vertrags billigte und zur Unter-
zeichnung auflegte, mit dem Ziel, das volle Inkrafttreten die-
ses Rechtsakts zu ermöglichen,

hervorhebend, dass sich der Tlatelolco-Vertrag nach der
Ratifikation durch Kuba nun für dreiunddreißig souveräne
Staaten der Region in Kraft befindet, was eine Stärkung der
ersten in einer dicht besiedelten Region geschaffenen kern-
waffenfreien Zone bedeutet,

mit Befriedigung feststellend, dass die Organisation für
das Verbot von Kernwaffen in Lateinamerika und der Karibik
Interesse daran gezeigt hat, Mechanismen der Zusammenar-
beit und Abstimmung in anderen kernwaffenfreien Zonen zu
fördern, 

erneut erklärend, wie wichtig es ist, die Organisation als
das geeignete rechtliche und politische Forum für die Herstel-
lung der Zusammenarbeit mit den Organisationen anderer
kernwaffenfreier Zonen zu stärken,

1. begrüßt es, dass der Vertrag für das Verbot von
Kernwaffen in Lateinamerika und der Karibik (Tlatelolco-
Vertrag)15 sich für die souveränen Staaten der Region nun in
Kraft befindet und dass dies von der Generalkonferenz der
Organisation für das Verbot von Kernwaffen in Lateinameri-
ka und der Karibik auf ihrer am 5. und 6. November 2003 in
Havanna abgehaltenen achtzehnten Tagung offiziell aner-
kannt wurde, und nimmt Kenntnis von den Ergebnissen der
genannten Tagung der Generalkonferenz, namentlich von der
Verabschiedung der Erklärung von Havanna17;

12 Vereinte Nationen, Treaty Series, Vol. 729, Nr. 10485.
13 Internationale Atomenergie-Organisation, INFCIRC/540 (Korrigierte
Fassung).
14 Der in dem Bericht empfohlene Resolutionsentwurf wurde im Aus-
schuss eingebracht von: Antigua und Barbuda, Argentinien, Bahamas,
Barbados, Belize, Bolivien, Brasilien, Chile, Costa Rica, Dominica, Do-
minikanische Republik, Ecuador, El Salvador, Grenada, Guatemala,
Guyana, Haiti, Honduras, Jamaika, Kolumbien, Kuba, Mexiko, Nauru,
Nicaragua, Panama, Paraguay, Peru, St. Kitts und Nevis, St. Lucia,
St. Vincent und die Grenadinen, Suriname, Trinidad und Tobago, Uru-
guay und Venezuela.

15 Vereinte Nationen, Treaty Series, Vol. 634, Nr. 9068.
16 A/47/467, Anlage.
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